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Allgemeine Verkaufs- und Lieferbedingungen Delbrouck GmbH  
 

I. Anwendbarkeit, Geltung, Widerspruch gegen fremde AGB, Vertragsschluss 
 

1. Nachstehende Bedingungen gelten nur gegenüber Kaufleuten, juristischen Personen des öffentlichen Rechts 
oder einem öffentlich-rechtlichen Sondervermögen (nachfolgend: „Besteller“). 

 
2. Unsere Lieferungen, Leistungen und Angebote erfolgen ausschließlich auf der Grundlage dieser allgemeinen 

Verkaufs- und Lieferbedingungen, gleichgültig, ob es sich im Einzelfall um einen Kauf-, Werk- oder 
Werklieferungsvertrag oder ein anderes Vertragsverhältnis handelt. Dies gilt auch für alle künftigen Geschäfte.  

 
3. Mit der Einbeziehung von Allgemeinen Geschäftsbedingungen des Bestellers sind wir nicht einverstanden, auch 

wenn wir im Einzelfall nicht ausdrücklich widersprechen bzw. Lieferungen oder Leistungen durchführen. 
 

II. Vertragsschluss 
 

1. Unsere Angebote sind freibleibend und unverbindlich, soweit sie nicht als verbindlich ausgewiesen werden. Dies 
gilt auch, wenn wir dem Besteller Kataloge, technische Dokumentationen (z.B. Zeichnungen, Pläne, Berechnungen, 
Kalkulationen, Verweisungen auf DIN-Normen), sonstige Produktbeschreibungen oder Unterlagen – auch in 
elektronischer Form – überlassen haben, an denen wir uns Eigentums- und Urheberrechte vorbehalten. 

 
2. Die Bestellung der Ware durch den Besteller gilt als verbindliches Vertragsangebot. Sofern sich aus der Bestellung 

nichts anderes ergibt, sind wir berechtigt, dieses Vertragsangebot innerhalb von 14 Tagen nach seinem Zugang 
bei uns anzunehmen.  

 
3. Die Annahme kann entweder schriftlich (z.B. durch Auftragsbestätigung) oder durch Auslieferung der Ware an 

den Besteller erklärt werden. 
 

III. Informationen, Technische Unterlagen, Formen und Werkzeuge, Transport 
 

1. Übersenden wir dem Besteller technische Unterlagen oder sonstige Informationen über unsere Erzeugnisse wie 
Abbildungen oder technische Zeichnungen, so darf der Besteller diese nur für den von uns vorgesehenen Zweck 
verwenden und Dritten mit Ausnahme staatlicher Behörden und Gerichten nicht zugänglich machen. 

 
2. Wir behalten das Eigentum und das Urheberrecht an solchen Unterlagen. Auf unser Verlangen hat der Besteller sie 

unverzüglich und kostenfrei an uns zurückzusenden oder sie zu vernichten. 
 

3. Sofern nichts anderes vereinbart ist, bleiben Formen und andere Werkzeuge auch dann unser Eigentum, wenn der 
Besteller deren Kosten übernimmt. 

4. Der Preis für Formen enthält auch die Kosten für eine einmalige Bemusterung, nicht jedoch die Kosten für Prüf- 
und Bearbeitungsvorrichtungen sowie für vom Besteller veranlasste Änderungen. Kosten für weitere 
Bemusterungen, die wir zu vertreten haben, gehen zu unseren Lasten. 
 

5. Formen, die durch uns selbst oder durch einen von uns beauftragten Dritten für den Besteller hergestellt wurden, 
bleiben – sofern nicht abweichend vereinbart – in unserem Eigentum. Sie werden ausschließlich für Aufträge des 
Bestellers verwendet, solange dieser seinen Zahlungs- und Abnahmeverpflichtungen ordnungsgemäß 
nachkommt. Wir sind nur dann zum kostenlosen Ersatz solcher Formen verpflichtet, wenn dies zur Erfüllung einer 
dem Besteller zugesicherten Ausbringungsmenge erforderlich ist. Unsere Aufbewahrungspflicht endet zwei Jahre 
nach der letzten Lieferung von Teilen aus der betreffenden Form, vorausgesetzt, wir haben den Besteller zuvor 
entsprechend benachrichtigt. 
 

6. Sofern vereinbarungsgemäß das Eigentum an den Formen auf den Besteller übergehen soll, erfolgt der 
Eigentumsübergang erst nach vollständiger Zahlung des dafür vereinbarten Kaufpreises. Die Übergabe wird in 
diesem Fall durch unsere Aufbewahrung für den Besteller ersetzt. Ungeachtet des gesetzlichen 
Herausgabeanspruchs und der Lebensdauer der Formen verbleiben diese bis zur Beendigung des Vertrags 
ausschließlich in unserem Besitz. Wir kennzeichnen die Formen als Fremdeigentum des Bestellers und versichern 
sie auf dessen Wunsch und Kosten. 
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7. Bei Formen gemäß vorstehender Ziff. 6 sowie bei vom Besteller leihweise zur Verfügung gestellten Formen haften 
wir für deren Aufbewahrung und Pflege nur mit der Sorgfalt in eigenen Angelegenheiten. Die Instandhaltungs- 
und Versicherungskosten trägt der Besteller. Unsere Verpflichtungen zur Aufbewahrung erlöschen, wenn der 
Besteller die Formen nach Erledigung des Auftrags und entsprechender Aufforderung nicht binnen 
angemessener Frist abholt. Solange der Besteller seinen vertraglichen Verpflichtungen nicht vollständig 
nachkommt, steht uns ein Zurückbehaltungsrecht an den Formen zu. 

 
8. Für den Transport unserer Produkte verwenden wir ausschließlich Europa- und Einwegpaletten, die entweder im 

Tausch oder zum Kauf angeboten werden. 
 

IV. Materialbeistellung 
 

1. Hat der Besteller Material beizustellen, so ist dieses auf seine Kosten und Gefahr mit einem angemessenen 
Mengenzuschlag von mindestens 5% rechtzeitig und in einwandfreier Beschaffenheit anzuliefern. 

 
2. Stellt der Besteller zu wenig oder mangelhaftes Material oder verspätet bei, so trägt er – mit Ausnahme von Fällen 

höherer Gewalt – die hieraus entstehenden Mehrkosten einschließlich derjenigen aus Fertigungsunterbrechungen. 
In diesen Fällen verlängert sich auch die Lieferzeit, soweit und solange die ordnungsgemäße und fristgerechte 
Ausführung unserer Leistungen hierdurch beeinträchtigt ist. 

 
V. Preise, Zahlungsbedingungen 

 
1. Sämtliche Zahlungen sind in € (EURO) ausschließlich an uns zu leisten. 

 
2. Soweit nicht anders vereinbart, ist der Kaufpreis für Lieferungen und sonstige Leistungen zahlbar ohne Abzug 

innerhalb von 30 Tagen nach Rechnungsdatum. 
 

3. Die Preise gelten im Zweifel ab Werk ausschließlich Fracht, Zoll, Einfuhrnebenabgaben und Verpackung zuzüglich 
Mehrwertsteuer in gesetzlicher Höhe. 

 
4. Ändern sich nach Abgabe des Angebotes oder nach Auftragsbestätigung bis zur Lieferung die maßgebenden 

Kostenfaktoren wesentlich, so werden sich Lieferer und Besteller über eine Anpassung der Preise und der 
Kostenanteile für Formen verständigen. 

 
5. Ist die Abhängigkeit des Preises vom Teilegewicht vereinbart, ergibt sich der endgültige Preis aus dem Gewicht 

der freigegebenen Ausfallmuster. 
 

6. Der Lieferer ist bei neuen Aufträgen (= Anschlussaufträgen) nicht an vorhergehende Preise gebunden. 
 

VI. Aufrechnung und Zurückbehaltung 
 

Der Besteller darf gegen unsere Forderungen aus diesem Vertrag nur mit unbestrittenen oder rechtskräftig 
festgestellten Forderungen aufrechnen oder ein Zurückbehaltungsrecht geltend machen. 

 
VII. Leistungszeit, Verzug, Erfüllungsort, Teilleistungen 

 
1. Die Lieferfristen beginnen erst, wenn wir uns mit dem Kunden über sämtliche Einzelheiten der Ausführung und alle 

Bedingungen des Geschäfts geeinigt haben. Lieferfristen beginnen nicht vor Eingang der vom Besteller 
beizustellenden Materialien und Werkstoffe, der vom Besteller zu leistenden Anzahlung und der vom Besteller 
beizubringenden Unterlagen, Genehmigungen und technischen Angaben und der Freigabe durch den Besteller. 
Ein vereinbarter Liefertermin verschiebt sich um die Zeitspanne, um die diese Voraussetzungen verspätet 
eintreten. 
 

2. Verspätet sich unsere Leistung, so geraten wir dennoch nicht in Verzug, solange dies auf Umstände beruht, die 
wir bei billigerweise zu erwartender Sorgfalt nicht voraussehen und verhüten konnten und durch zumutbare 
Maßnahmen nicht überwinden können. 
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3. Bei Abrufaufträgen ohne Vereinbarung von Laufzeit, Fertigungslosgrößen und Abnahmeterminen können wir 
spätestens drei Monate nach Auftragsbestätigung eine verbindliche Festlegung hierüber verlangen. Kommt der 
Besteller diesem Verlangen nicht innerhalb von drei Wochen nach, sind wir berechtigt, eine zweiwöchige Nachfrist 
zu setzen und nach deren Ablauf vom Vertrag zurückzutreten und/oder Schadenersatz zu fordern. 

 
4. Erfüllungsort für unsere Lieferungen und Leistungen ist Menden. 

 
5. Wir sind zu Teilleistungen berechtigt.  

 
VIII. Verpackung, Gefahrtragung, Versand und Entgegennahme 

 
1. Sofern nicht anders vereinbart, wählen wir die Art und den Umfang der Verpackung, die Versandart und den 

Versandweg.  
 

2. Die Gefahr geht am jeweiligen Verladeort des Lieferanten über. Dies gilt auch dann, wenn wir die 
Versendungskosten oder die Anfuhr übernehmen. Wir sind nicht verpflichtet, die Ware gegen Transportschäden 
zu versichern. Auf schriftliches Verlangen des Bestellers wird die Ware auf seine Kosten gegen von ihm zu 
bezeichnende Risiken versichert. 

 
3. Angelieferte Gegenstände sind, auch wenn sie Mängel aufweisen, vom Besteller unbeschadet seiner Rechte 

entgegenzunehmen.  
 

4. Verpackung wird nach Maßgabe des Verpackungsgesetzes zurückgenommen; Verpackungen bei 
internationalen Lieferungen außerhalb der Bundesrepublik Deutschland sind davon ausgenommen und werden 
nicht zurückgenommen. 
 

IX. Transportschäden 
 

Der Besteller hat die durch Transport entstandenen Beschädigungen sowie Verluste unverzüglich anzuzeigen und 
die Sendung zur alsbaldigen Besichtigung unverändert liegen zu lassen. Dis gilt auch dann, wenn sich ein 
Transportschaden erst beim Auspacken der Ware oder später zeigt. 

 
X. Mängelrüge und Gewährleistung 

 
1. Der Besteller ist verpflichtet, seinen Pflichten nach § 377 HGB nachzukommen. 

 
2. Wir haften dafür, dass die Ware die vereinbarte Beschaffenheit hat. Als Beschaffenheit der Ware gilt nur die 

jeweilige Produktbeschreibung/Spezifikation wie vereinbart. Sofern nicht ausdrücklich vereinbart, stehen wir 
insbesondere nicht dafür ein, dass sich die Ware für die vom Besteller beabsichtigte Verwendung eignet.  
 

3. Ist unsere Leistung bei Gefahrübergang mangelhaft, so erfüllen wir nach, und zwar nach unserer Wahl durch 
Beseitigung des Mangels oder Lieferung einer mangelfreien Sache im Tausch gegen die mangelhaft gelieferte 
Sache. Ersetzte Teile werden unser Eigentum. 
 

4. Liefermengen, die bis zu plus/ minus 10% der vereinbarten Bestellmenge liegen, stellen keinen Mangel dar.  
 

5. Eigenmächtiges Nacharbeiten und unsachgemäße Behandlung haben den Verlust aller Mängelansprüche zur 
Folge. Nur zur Abwehr unverhältnismäßig großer Schäden oder bei Verzug der Mängelbeseitigung durch uns ist 
der Besteller berechtigt, nach unserer vorherigen Verständigung nachzubessern und dafür Ersatz der 
angemessenen Kosten zu verlangen. 
 

6. Rückgriffsansprüche gem. §§ 478, 479 BGB bestehen nur, sofern die Inanspruchnahme durch den Verbraucher 
berechtigt war und nur im gesetzlichen Umfang, nicht dagegen für nicht mit uns abgestimmte Kulanzregelungen 
und setzen die Beachtung eigener Pflichten des Rückgriffsberechtigten, insbesondere die Beachtung der 
Rügeobliegenheiten, voraus. 
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7. Ansprüche auf Schadensersatz bzw. Ersatz vergeblicher Aufwendungen bestehen auch bei Mängeln nur nach 
Maßgabe von Ziff. XI und sind im Übrigen ausgeschlossen. 
 

XI. Schadensersatz und Verjährung 
 

1. Soweit aus Individualabreden oder diesen Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen einschließlich der 
nachfolgenden Bestimmungen nichts anderes ergibt, haften wir bei einer Verletzung von vertraglichen und 
außervertraglichen Pflichten nach den gesetzlichen Vorschriften, jedoch in der Höhe beschränkt auf den Wert 
der fehlerhaften oder fehlenden Ware. 

 
2. Auf Schadensersatz haften wir – gleich aus welchem Rechtsgrund – im Rahmen der Verschuldenshaftung bei 

Vorsatz und grober Fahrlässigkeit. Bei einfacher Fahrlässigkeit haften wir vorbehaltlich eines milderen 
Haftungsmaßstabes nach gesetzlichen Vorschriften (z.B. für Sorgfalt in eigenen Angelegenheiten) nur 
 
a) für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, 
b) für Schäden aus der nicht unerheblichen Verletzung einer wesentlichen Vertragspflicht (d.h. einer 

Verpflichtung, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrags überhaupt erst ermöglicht 
und auf deren Einhaltung der Vertragspartner regelmäßig vertraut und vertrauen darf); in diesem Fall ist 
unsere Haftung jedoch auf den Ersatz des vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schadens begrenzt. 

 
3. Die sich aus Ziff. 1 und 2 ergebenden Haftungsbeschränkungen gelten auch bei Pflichtverletzungen durch bzw. 

zugunsten von Personen, deren Verschulden wir nach gesetzlichen Vorschriften zu vertreten haben. Sie gelten 
nicht, soweit wir einen Mangel arglistig verschwiegen oder eine Garantie für die Beschaffenheit der Ware 
übernommen haben und für Ansprüche des Bestellers nach dem Produkthaftungsgesetz. 

 
4. Abweichend von § 438 Abs. 1 Nr. 3 BGB beträgt die allgemeine Verjährungsfrist für Ansprüche aus Sach- und 

Rechtsmängeln ein Jahr ab Gefahrenübergang.  
 

5. Die Verjährungsfrist gem. Ziff. 4 gilt auch für vertragliche und außervertragliche Schadensersatzansprüche des 
Bestellers, die auf einem Mangel der Ware beruhen, es sei denn die Anwendung der regelmäßigen gesetzlichen 
Verjährung (§§ 195, 199 BGB) würde im Einzelfall zu einer kürzeren Verjährung führen. Schadensersatzansprüche 
des Bestellers gem. Ziff. 2 S. 1 und S. 2 a. sowie nach dem Produkthaftungsgesetz verjähren jedoch ausschließlich 
nach den gesetzlichen Verjährungsfristen. 

 
XII. Höhere Gewalt 

 
1. Kann eine der Parteien ihre vertraglichen Verpflichtungen aufgrund eines Ereignisses Höherer Gewalt nicht, nicht 

vollständig oder nicht rechtzeitig erfüllen, oder ist dies absehbar, wird die betroffene Partei die andere Partei 
unverzüglich schriftlich über die Art des Ereignisses und die voraussichtlichen Auswirkungen auf ihre 
vertraglichen Pflichten, insbesondere auf die Leistungserbringung, informieren. Als Höhere Gewalt sind 
insbesondere folgende Umstände anzusehen: kriegerische oder feindliche Handlungen; Sabotage; 
Naturkatastrophen; Pandemien; Epidemien; unabhängig von den Parteien ausgelöster Strom-, Internet- oder 
Telekommunikationsausfall sowie unverschuldete Cyberattacken; nicht zu vertretende(s) Feuer, Explosion, 
Überschwemmung; länger als sechs Wochen anhaltender und nicht schuldhaft verursachter Arbeitskampf. 

 
2. Die von einem Ereignis Höherer Gewalt betroffene Partei ist von der Erfüllung ihrer vertraglichen Verpflichtungen 

befreit, solange das Ereignis Höherer Gewalt andauert. Dies gilt nicht, wenn die betroffene Partei ihrer 
Informationspflicht nicht nachgekommen ist.  

 
3. Die durch ein Ereignis Höherer Gewalt an der Erfüllung ihrer vertraglichen Verpflichtungen gehinderte Partei wird 

alle zumutbaren Anstrengungen unternehmen, um die Auswirkungen des Ereignisses Höherer Gewalt auf ihre 
vertraglichen Verpflichtungen so weit wie möglich zu beschränken. 

 
4. Sobald das Ereignis Höherer Gewalt beendet ist oder das Ende absehbar ist, wird die betroffene Partei die jeweils 

andere Partei informieren und ihre vertraglichen Verpflichtungen wieder erfüllen. 
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XIII. Eigentumsvorbehalt, Sicherung 
 

1. Wir behalten uns das Eigentum an den von uns gelieferten Waren bis zur vollständigen Bezahlung des Preises 
und aller sonstigen Forderungen aus der Geschäftsverbindung mit dem Besteller vor.  

 
2. Eine Be- und Verarbeitung der Vorbehaltsware durch den Besteller erfolgt unentgeltlich für uns, ohne dass wir 

hieraus verpflichtet werden; die neue Sache wird unser Eigentum. Bei Verarbeitung mit anderen, nicht dem 
Besteller gehörenden Waren erwerben wir Miteigentum an der neuen Sache nach dem Verhältnis des Wertes der 
Vorbehaltsware zum Wert der anderen Waren; bei Verbindung, Vermischung und Vermengung mit anderen 
Waren erwerben wir Miteigentum entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen. Erwirbt der Besteller durch 
Verbindung, Vermischung oder Vermengung Alleineigentum, so überträgt er uns schon jetzt das Miteigentum 
nach dem Verhältnis des Wertes der Vorbehaltsware zum Wert der anderen Ware im Zeitpunkt der Verbindung, 
Vermischung oder Vermengung. Der Besteller hat in vorstehenden Fällen die in unserem Eigentum oder 
Miteigentum stehende Sache, die ebenfalls Vorbehaltsware im Sinne der nachfolgenden Bestimmungen ist, 
unentgeltlich zu verwahren.  

 
3. Die aus einer Weiterveräußerung der Vorbehaltsware entstehenden Forderungen tritt der Besteller schon jetzt in 

Höhe des Wertes der Vorbehaltswarte mit allen Nebenrechten an uns ab. Entsprechendes gilt, wenn die 
Vorbehaltsware als wesentlicher Bestandteil auf das Grundstück eines Dritten eingelagert wird. Steht die 
Vorbehaltsware in unserem (Mit-)Eigentum, so werden die Forderungen in Höhe des Betrags abgetreten, der 
dem Wert unseres Anteils am Gesamtwert entspricht. Die Vorausabtretung erstreckt sich auch auf eine etwaige 
Saldoforderung aus laufender Rechnung. Der Besteller ist zur Einziehung der Forderung ermächtigt.  

 
4. Solange der Besteller seinen Verpflichtungen gegenüber uns nachkommt, ist er berechtigt, über die 

Vorbehaltsware im ordentlichen Geschäftsgang und unter Eigentumsvorbehalt zu verfügen, soweit die 
Forderungen nach Ziff. 3 wirksam übergehen. Außergewöhnliche Verfügungen wie Verpfändungen, 
Sicherungsübereignungen und jegliche Abtretungen sind unzulässig. Zugriffe Dritter auf die Vorbehaltsware oder 
abgetretene Forderungen, insbesondere Pfändungen, sind uns unverzüglich mitzuteilen.  

 
5. Gerät der Besteller mit einer uns geschuldeten Zahlung länger als eine Woche in Verzug oder gerät er in 

Vermögensverfall, stellt er insbesondere seine Zahlungen ein, so werden unsere Forderungen sofort fällig und 
jeglicher Zahlungsaufschub endet. In diesen Fällen sind wir befugt, die Vorbehaltsware an uns zu nehmen und 
die Einziehungsermächtigung zu widerrufen. Der Besteller ist – unter Ausschluss von Zurückbehaltungsrechten – 
zur Herausgabe verpflichtet. Die Rücknahme und die Pfändung der Vorbehaltsware durch uns gelten nicht als 
Rücktritt vom Vertrag. Sämtliche Kosten der Rücknahme und der Verwertung trägt der Besteller; wir sind zum 
freihändigen Verkauf berechtigt. Auf Verlangen hat uns der Besteller unverzüglich eine Aufstellung über die an 
uns nach Maßgabe von Ziff. 3 abgetretenen Forderungen sowie alle weiteren zur Geltendmachung unserer 
Rechte erforderlichen Auskünfte und Unterlagen zu übermitteln und dem Schuldner die Abtretung anzuzeigen.  
 

6. Wir verpflichten uns zur Freigabe von Sicherheiten nach unserer Wahl, soweit der realisierbare Wert die Summe 
unserer Forderung aus der Geschäftsverbindung um mehr als 15 % übersteigt.  
 

7. Sind der Eigentumsvorbehalt oder die Abtretung nach dem Recht des Landes, in dem sich die Ware befindet, 
nicht wirksam, so gilt die dem Eigentumsvorbehalt oder der Abtretung in diesem Land an der nächsten 
kommenden Sicherheit als vereinbart. Ist hiernach die Mitwirkung des Bestellers erforderlich, hat er alle 
Rechtshandlungen vorzunehmen, die zur Begründung und Erhaltung solcher Rechte erforderlich sind. 

 
XIV. Schutzrechte Dritter 

 
1. Haben wir nach Zeichnungen, Modellen, Mustern oder unter Verwendung von beigestellten Teilen des Bestellers 

zu liefern, so steht der Besteller dafür ein, dass hierdurch im Bestimmungsland der Ware keine Schutzrechte Dritter 
verletzt werden. Wir werden den Besteller auf uns bekannte Rechte hinweisen. Der Besteller hat uns von 
Ansprüchen Dritter freizustellen und den Ersatz des entstandenen Schadens zu leisten. Wird uns die Herstellung 
oder Lieferung von einem Dritten unter Berufung auf ein ihm gehöriges Schutzrecht untersagt, so sind wir – ohne 
Prüfung der Rechtslage – berechtigt, die Arbeiten bis zur Klärung der Rechtslage durch den Besteller und den 
Dritten einzustellen. Sollte uns aufgrund der Verzögerung die Weiterführung des Auftrags nicht mehr zumutbar 
sein, sind wir zum Rücktritt berechtigt. 
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2. Uns überlassene Zeichnungen und Muster, die nicht zum Auftrag geführt haben, senden wir dem Besteller auf 
Wunsch zurück; andernfalls sind wir berechtigt, sie drei Monate nach Abgabe des Angebotes zu vernichten. Diese 
Verpflichtung gilt für den Besteller entsprechend. Der zur Vernichtung Berechtigte hat den Vertragspartner 
rechtzeitig vorher über die Vernichtungsabsicht zu informieren. 
 

3. Uns stehen die Urheber- und ggf. gewerblichen Schutzrechte, insbesondere alle Nutzungs- und 
Verwertungsrechte an den von uns oder von Dritten in unserem Auftrag gestalteten Modellen, Formen und 
Vorrichtungen, Entwürfen und Zeichnungen zu. 

 
XV. Geheimhaltung 

 
1. Der Besteller wird die ihm von uns als geheimhaltungsbedürftig überlassenen Informationen wie etwa 

Zeichnungen, Unterlagen, Erkenntnisse, Muster, Fertigungsmittel, Modelle, Datenträger usw. geheim halten, Dritten 
nicht ohne unsere schriftliche Zustimmung zugänglich machen und nicht für andere als die von uns bestimmten 
Zwecke verwenden. Dies gilt entsprechend für Vervielfältigungen. Diese Verpflichtung gilt nicht für Informationen, 
die ihm bei Empfang bereits berechtigter Weise ohne Verpflichtung zur Geheimhaltung bekannt waren oder 
danach berechtigter Weise ohne Verpflichtung zur Geheimhaltung bekannt werden, die - ohne 
Vertragsverletzung durch eine der Parteien - allgemein bekannt sind oder werden oder für die ihm schriftlich die 
Erlaubnis zu einer anderweitigen Nutzung erteilt worden ist. Der Besteller darf ohne unsere vorherige schriftliche 
Zustimmung nicht mit seiner Geschäftsbeziehung zu uns werben.  

 
2. Wir behalten uns das Eigentum und alle sonstigen Rechte (z.B. Urheberrechte) an den von uns zur Verfügung 

gestellten Informationen vor. Vervielfältigungen dürfen nur nach unserer vorherigen schriftlichen Zustimmung 
angefertigt werden. Die Vervielfältigungen gehen mit ihrer Herstellung in unser Eigentum über. Es gilt hiermit 
zwischen dem Besteller und uns als vereinbart, dass der Besteller die Vervielfältigungen für uns verwahrt. Der 
Besteller hat die ihm zur Verfügung gestellten Unterlagen und Gegenstände sowie Vervielfältigungen davon auf 
seine Kosten sorgfältig zu verwahren, zu pflegen und zu versichern und auf unser Verlangen hin jederzeit 
herauszugeben bzw. zu vernichten. Ein Zurückbehaltungsrecht, gleich aus welchem Grund, steht ihm nicht zu. Die 
vollständige Rückgabe bzw. Vernichtung ist schriftlich zu bestätigen.  
 

3. Bei einem Verstoß gegen die Verpflichtungen aus diesem Abschnitt wird für jeden Fall der Zuwiderhandlung 
sofort eine Vertragsstrafe in Höhe von 25.000,00 € fällig. Dem Besteller bleibt vorbehalten, die Angemessenheit 
der Höhe der Vertragsstrafe gerichtlich feststellen zu lassen. Etwa gezahlte Vertragsstrafen sind auf 
Schadensersatzansprüche anzurechnen. 

 
XVI. Exportkontrolle 

 
1. Der Käufer hält die anwendbaren Exportkontroll- und Sanktionsvorschriften ein.  

 
2. Der Käufer wird uns unverzüglich und unaufgefordert alle Informationen zur Verfügung stellen, die zur Einhaltung 

der Exportkontrollvorschriften durch uns erforderlich sind.  
 

3. Die Vertragserfüllung steht unter dem Vorbehalt, dass die anwendbaren Exportkontrollvorschriften nicht 
entgegenstehen. In einem solchen Fall sind wir berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten. 

 
XVII. Nachhaltigkeit in der Lieferkette 

 
1. Der Käufer ist verpflichtet, sowohl in Bezug auf den eigenen Geschäftsbetrieb als auch in Bezug auf die zur 

Leistungserbringung von ihm unmittelbar eingesetzten Unterlieferanten Präventionsmaßnahmen zu ergreifen, 
um (i) eine Verletzung von Menschenrechten, (ii) einen Verstoß gegen Arbeits- und 
Gesundheitsschutzbestimmungen oder (iii) einen Verstoß gegen Umweltschutzbestimmungen gemäß den 
jeweils anwendbaren gesetzlichen Vorschriften durch den Käufer selbst oder durch dessen Unterlieferanten zu 
vermeiden und Verletzungen oder drohende Verletzungen zu erkennen. Auf unser Verlangen wird der Käufer uns 
über die getroffenen Präventionsmaßnahmen schriftlich Auskunft erteilen. 
 

2. Wir sind berechtigt, die vom Käufer getroffenen Präventionsmaßnahmen mindestens einmal jährlich während 
der üblichen Geschäftszeiten und nach rechtzeitiger vorheriger Ankündigung im Rahmen von Audits zu 
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überprüfen oder durch Dritte überprüfen zu lassen. Der Käufer hat durch geeignete Maßnahmen sicherzustellen, 
dass wir bei begründetem Verdacht auf die Verletzung von Menschenrechten oder der in Absatz 1 erwähnten 
gesetzlichen Bestimmungen zum Arbeits-, Gesundheits- und Umweltschutz durch unmittelbare Unterlieferanten 
des Käufers die bei diesem unmittelbaren Unterlieferanten, d. h. Unterlieferanten, mit denen der Käufer eine 
unmittelbare Vertragsbeziehung unterhält, getroffenen Präventionsmaßnahmen auditieren oder durch Dritte 
überprüfen lassen können. Der Käufer wird zudem darauf hinwirken, dass in begründeten Verdachtsfällen eine 
Auditierung oder Überprüfung von Präventionsmaßnahmen auch bei mittelbaren Unterlieferanten, d. h. 
Unterlieferanten, mit denen der Käufer keine unmittelbare Vertragsbeziehung unterhält, ermöglicht wird. Solche 
Audits und Überprüfungen entbinden den Käufer nicht von seinen Pflichten nach dieser Bestimmung. 
 

3. Sollte es zu einer Verletzung von Menschenrechten oder der in Absatz 1 erwähnten gesetzlichen Bestimmungen 
zum Arbeits-, Gesundheits- und Umweltschutz durch unmittelbar oder mittelbar vom Käufer eingesetzte 
Unterlieferanten kommen, wird der Käufer unverzüglich auf die Ergreifung geeigneter Abstellmaßnahmen 
hinwirken, die Wirksamkeit dieser Abstellmaßnahmen überprüfen und uns von den Verletzungen und den 
getroffenen Abstellmaßnahmen unterrichten. Unser Recht zur außerordentlichen Kündigung bleibt unberührt. 
 

4. Der Käufer gewährleistet, dass seine Mitarbeiter in regelmäßigen Abständen, mindestens jedoch einmal pro 
Geschäftsjahr, an geeigneten Schulungen zu menschenrechtlichen, arbeitsschutz- und umweltbezogenen 
Themen teilnehmen. Der Käufer wird uns auf Verlangen Nachweise über die Einrichtung und Umsetzung eines 
Schulungskonzepts beim Käufer erbringen. 
 

5. Wir sind berechtigt, weitergehende Maßnahmen zum Schutz von Menschenrechen sowie Arbeits-, Gesundheits- 
und Umweltschutzbestimmungen vom Käufer in seinem eigenen Geschäftsbetrieb sowie in Bezug auf die zur 
Leistungserbringung eingesetzten unmittelbaren und mittelbaren Unterlieferanten zu verlangen. Der Käufer ist 
verpflichtet, auch solche Maßnahmen umzusetzen, es sei denn, die Umsetzung solcher Maßnahmen ist für den 
Käufer unzumutbar. 

 
XVIII. Compliance 

 
1. Der Käufer verpflichtet sich, keine Handlungen oder Unterlassungen zu begehen, die unabhängig von der 

Beteiligungsform zu einer ordnungs- oder strafrechtlichen Ahndung, insbesondere wegen Korruption oder 
Verstoß gegen Kartell- und Wettbewerbsrecht, vom Lieferanten, von beim Lieferanten beschäftigten Personen 
oder von durch den Lieferanten beauftragten Dritten führen können (nachfolgend als „Verstoß“ oder „Verstöße“ 
bezeichnet). Der Käufer ist verantwortlich, die zur Vermeidung von Verstößen geeigneten Maßnahmen zu 
ergreifen. Hierzu wird der Käufer insbesondere die bei ihm beschäftigten Personen oder durch ihn beauftragten 
Dritten entsprechend verpflichten und im Hinblick auf die Vermeidung von Verstößen umfassend schulen.  
 

2. Der Käufer verpflichtet sich, auf schriftliches Verlangen unserer Kunden, über die vorgenannten Maßnahmen 
Auskunft zu erteilen, insbesondere über deren Inhalt und Umsetzungsstand. Hierzu wird der Lieferant einen von 
unserem Kunden zur Verfügung gestellten Fragebogen zu Zwecken der Selbstauskunft vollständig und 
wahrheitsgemäß beantworten sowie damit in Zusammenhang stehende Dokumente unserem Kunden zur 
Verfügung stellen. 
 

3. Der Käufer wird uns unverzüglich über einen Verstoß oder über die Einleitung behördlicher Ermittlungsverfahren 
wegen eines Verstoßes unterrichten. Darüber hinaus sind wir berechtigt, bei Hinweisen auf einen Verstoß durch 
den Käufer schriftlich Auskunft über den Verstoß und die ergriffenen Maßnahmen zu deren Abstellung und 
zukünftigen Vermeidung zu verlangen.  
 

4. Im Fall eines Verstoßes gegen eine der vorstehenden Regelungen sind wir berechtigt, vom Käufer die sofortige 
Unterlassung und die Erstattung aller durch den Verstoß bei uns entstandenen Schäden zu verlangen und / oder 
die Geschäftsbeziehung ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist aus wichtigem Grund schriftlich zu kündigen. Der 
Käufer wird uns von allen Inanspruchnahmen Dritter und Verbindlichkeiten gegenüber Dritten vollumfänglich 
freistellen, die uns aus einer Verletzung einer der vorgenannten Pflichten seitens des Käufers, seiner 
Unterlieferanten oder der jeweils eingesetzten Nachunternehmer entstehen.  
 

5. Im Falle eines Verstoßes gegen Kartellrecht in Form von Kernbeschränkungen, d.h. bei Preis-, Submissions-, 
Mengen-, Quoten-, Gebiets- oder Kundenabsprachen durch den Käufer, beträgt die Höhe des Schadensersatzes 
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15 % des Nettoumsatzes, der mit kartellbefangenen Produkten oder Leistungen des Käufers mit uns getätigt 
wurde, bevor wir von dem Verstoß Kenntnis erlangt haben. Der Nachweis eines Schadens in geringerer Höhe oder 
des Nichtvorliegens eines Schadens durch den Käufer bleibt hiervon unberührt. Dies betrifft auch die 
Geltendmachung eines höheren Schadens sowie sonstiger vertraglicher oder gesetzlicher Ansprüche durch uns.  

 
XIX. Datenschutz 

 
Der Käufer hält die geltenden Datenschutzvorschriften, insbesondere die Vorschriften der Datenschutz-
Grundverordnung und einschlägiger nationaler Datenschutzgesetze, ein. Er wird personenbezogene Daten 
ausschließlich zum Zwecke der Durchführung des Vertragsverhältnisses verarbeiten und ein angemessenes 
Schutzniveau dieser Daten nach Art. 32 DSGVO sicherstellen. Er wird seine Mitarbeiter über die geltenden 
Datenschutzvorschriften informieren, diese zur Vertraulichkeit und zum Datenschutz zu verpflichten und diesen 
nur im zwingend notwendigen Umfang Zugriff auf personenbezogene Daten einzuräumen. Sofern der Käufer 
personenbezogene Daten in unserem Auftrag verarbeiten soll, werden die Parteien dafür eine gesonderte 
Vereinbarung zur Auftragsverarbeitung abschließen. 

 
XX. Schlussbestimmungen 

 
1. Es gilt deutsches Recht unter Ausschluss des Kollisionsrechts und des Übereinkommens der Vereinten Nationen 

über Verträge über den internationalen Wareneinkauf (CISG). Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus und im 
Zusammenhang mit Vertragsverhältnissen, die diesen allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen zugrunde 
liegen, ist Menden.  

 
2. Änderungen, Ergänzungen und die Aufhebung dieser allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen, 

einschließlich dieser Klausel, bedürfen der Schriftform, soweit nicht nach zwingendem Recht eine strengere Form 
erforderlich ist. 

 
3. Sollte eine Bestimmung dieser allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen ganz oder teilweise nichtig, 

unwirksam oder nicht durchsetzbar sein oder werden, werden die Wirksamkeit und Durchsetzbarkeit aller übrigen 
verbleibenden Bestimmungen davon nicht berührt. Die nichtige, unwirksame oder nicht durchsetzbare 
Bestimmung gilt als durch diejenige wirksame und durchsetzbare Bestimmung ersetzt, die dem mit der nichtigen, 
unwirksamen oder nicht durchsetzbaren Bestimmung verfolgten wirtschaftlichen Zweck nach Gegenstand, Maß, 
Zeit, Ort oder Geltungsbereich am nächsten kommt. Entsprechendes gilt für etwaige Lücken in diesen 
allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen. Falls eine Vorschrift dieser allgemeinen Verkaufs- und 
Lieferbedingungen, aufgrund ihres zeitlichen, regionalen oder sonstigen sachlichen Anwendungsbereiches 
unwirksam ist, ist diese unwirksame Bestimmung durch eine wirksame Bestimmung zu ersetzen, die in ihrem 
zeitlichen, regionalen oder sonstigen sachlichen Regelungsgehalt dem mit der unwirksamen Bestimmung 
verfolgten wirtschaftlichen Zweck möglichst nahekommt. 
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